
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/9/21 4Ob547/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1976

Norm

ABGB §914 IIIh

WEG §1

WEG §23

Rechtssatz

Ist für ein Wohnungseigentumsobjekt ein Pauschalpreis unter Einbeziehung der anteiligen Gesamtbaukosten der

Wohnhausanlage vereinbart, hat der Wohnbauträger keinen Nachzahlungsanspruch aus einer nachträglichen

Vergrößerung der Wohnnutz9äche während des Baues durch Einbeziehung eines Stichganges, wenn dadurch dem

Bauträger keine zusätzlichen Kosten entstanden sind.
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